
Antrag auf Bewilligung zur Beschäftigung von Arbeitnehmern 
an Sonn- und/oder Feiertagen 

 
 

 

 auf Grund eines erweiterten Geschäftsverkehrs im Handelsgewerbe (Hausmesse)  § 13 Abs. 3 Nr. 2 a 

 zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens § 13 Abs. 3 Nr. 2 b 

 zur Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur am Sonntag  § 13 Abs. 3 Nr. 2 c 

An die  
Regierung von Niederbayern 
- Gewerbeaufsichtsamt - 
Regierung von Niederbayern - Postfach - 84023 Landshut 

 Telefon: 0871 / 808 01 
         

 
  
  
  
  

        
 
 

   Telefax: 0871 / 808 1799 
 

Eingangsvermerk des Amtes 
 

 

Antragsteller 
(Name, Anschrift ggf. Firmenstempel) 

      

Ansprechpartner 
 

Name:       
Tel.:       
Fax:       
E-Mail:       

(A) Genaue Ortsangabe an der/dem die Beschäftigung der Arbeitnehmer stattfinden soll: 
(Betriebsstätte/Betriebsteil/Abteilung/Baustelle/Messe – bzw. Veranstaltungsort) 

      

(B) Antrag für folgende(n) Sonn- und/oder Feiertag(e) 
(TT.MM.JJJJ) 

 

      
 

(C) Vorgesehene Tätigkeit, die am/an Sonn- bzw. Feiertag(en) durchgeführt werden soll 
(Begründung der Notwendigkeit bitte unter Buchstabe (H) 

      

(D) Öffentlich bemerkbare Arbeiten 

 

 

Handelt es sich um öffentlich bemerkbare Arbeiten            Ja           Nein 
 
Wenn ja: Wird ein Nachweis benötigt, dass die zuständige Stadt oder Gemeinde (Kreisverwaltungsbehörde - KVB) keine 
Einwände (z.B.: Lärmbelästigung…) hinsichtlich des Sonn- und Feiertagsgesetzes bestehen (z.B.: Vorlage einer Stel-
lungnahme oder Bewilligung der KVB) 
 
 



 

(E) Anzahl der Arbeitnehmer, die gemäß Buchstabe (B) beschäftigt werden sollen: 

      

(F) Angaben zur Arbeitszeit für den/die unter Buchstaben (B) 
beantragten Sonn- bzw. Feiertag(e) Anmerkungen: 

Arbeitszeit von        Uhr         bis       Uhr 
 
      

 
Hinweis: 
Mehrschichtige Arbeitszeiten bzw. unterschiedliche Arbeitszeiten sind unter Buchstabe (H) 
anzugeben und zu begründen. 
 

(G) Angaben zum Betriebsrat 

Existiert ein Betriebsrat:                        Nein                                      Ja 

 
Wenn ja: 

- der Betriebsrat hat ...   ... dem Antrag    zugestimmt. 
 
                                            ... den Antrag    abgelehnt 

 
Begründung der Ablehnung: 

 
      

 
(H) Begründung 
 

   
 

 
Zu § 13 Abs. 3 Nr. 2 a (Im Handelsgewerbe an bis zu 10 Sonn- und Feiertagen im Jahr) 
 
Der erweiterte Geschäftsverkehr ist erforderlich, da zu einem branchenüblichen Ordertermin des 
Großhandels ein repräsentatives Warenangebot im Rahmen einer Hausmesse, Ordermesse, Muste-
rung oder  Nachmesseveranstaltung einer Vielzahl von Wiederverkäufern dargeboten werden soll. 

 
 

 
 

 
Zu § 13 Abs. 3 Nr. 2 b (An bis zu 5 Sonn- und Feiertagen im Jahr) 
 
Es ist eine vorübergehende Sondersituation eingetreten, die einen unverhältnismäßigen Schaden 
verursachen kann. Die Beschäftigung am/an Sonn- bzw. Feiertag(en) ist erforderlich weil: 
 
      
      
      
      
 

 

 
 

 
Zu § 13 Abs. 3 Nr. 2 c (An einem Sonntag im Jahr – Nicht an einem Feiertag) 
 
Die Vornahme der gesetzlich vorgeschriebenen Inventur kann auf Grund des Schwankens des Wa-
renbestandes durch Kauf und Verkauf nur schwer an einem Werktag durchgeführt werden. Das Ver-
kaufsgeschäft müsste somit an einem Werktag zur Bestandsaufnahme geschlossen werden. Dies 
hätte einen Umsatzverlust zur Folge und führt unter Umständen zur Verärgerung  von Kunden. 

 
 
 
 
 
 
      
 

 Ort, Datum  Unterschrift des Betriebsinhabers / Geschäftsführers / der bevollmächtigten Person  
 


